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Index

L34009 Abgabenordnung Wien

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1 impl;

KO §81;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

Beachte

Besprechung in: AnwBl 1987/12, 670;

Rechtssatz

Der Masseverwalter hat als gesetzlicher Vertreter des Gemeinschuldners einen in der Konkursmasse verfangenen

Betrieb während seiner Bestellung als Masseverwalter zwar nicht "selbst zu führen", wohl aber durch entsprechende

Überwachungsmaßnahmen dafür zu sorgen, daß gesetzlich auferlegten VerpCichtungen, die der Gemeinschuldner

nach § 3 Abs 1 KO nicht mehr rechtswirksam durchführen kann, nachgekommen wird.
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